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Beqründunq

gemäß $ 9 (8) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 38 B "Mayland,,(i. Abschnitt)
der Stadt Emsdetten

Allqemeines
fn Oer StaOt emsdetten besteht ein erheblicher Bedarf an Wohnbaugrundstücken. Diesem
ist durch Planung von Wohnbaugebieten Rechnung zu tragen. Zur ermittlung des tatsäch-
lichen Bedarfs und im lnteresse einer geordneten Stadtentwicklung, auch im Hinblick auf
landesplanerischen Entwicklungsuorgaüen, wurde 1992 ein Stadientwicklungsprogramm
erarbeitet und vom Rat beschlossen. Dieses Programm war auch Grundlage: ftir Oie
Abstimmung mit den landesplanerischen Zielsetzüngen, Es wird nun schrittweise in
konkrete Baul'eitplanung umgesetä. lm Flächennutzungsplan derstadt Emsdetten ist der
Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. lnsofem liegt äine'grundsätzliche Abstimmung in
der Zielsetzung der verschiedenen Planungstrager vor.
Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, daß die westlich gelegene freie Fläche kuzfristig
nicht für eine Bebauung zur Verfügung steht. Daher wird die Planung im lnteresse einer auf
Dauer angelegten städtebaulichen geordneten Entwicklung nicht aufgegeben, sondem in 2
Abschnitte gegliedert, die in getrennten Verfahren behandelt werden.

Räumlicher Geltunqsbereich
Die Grenze des Planbereiches verläuft wie folgt
lm'Norden: durch die nördlichen Grenzen äer pazeilen 3g4, 3g5, 39i und 144,11 ,
im Osten: durch den Frischholt,
im Süden: durch den Vennweg und
im Westen: OurCh die Lange Wäter.
Der exakte Grenzverlaut ergiOt sicn aus dem Plan. Die Größe des Plangebietes
(1. Abschnitt) beträgt 0,5 ha.

Planuno

Art und Maß der Nutzunq
lm lnteresse einii geordneten städtebaulichen Entwicklung und um den berechtigten
Ansprüchen der künftigen Bewohner des Planbereiches zu genügen, ist bei der Bestimm-üng
der Art der Nutzung die unmittelbare Umgebung näher in Betracht zu zi,ehen. Der über-
wiegende Teil:des Planbereiches wird begrenä durch landwirtschaftlich genutzte Flächen.
lm Süd-Westen befindet sich der angrenzende Bebauungsplan Nr. 18 "Gewerbegebiet
Neuenkirchener Straße".
ln diesem rechtsgültigen Bebauungsplan ist die Ausweisung Qer GE-Flächen nach
Abstandsklassen unterteilt. Ferner ist zur Straße Lange Water hin ein Pflanzstreifen von,6
m Breite vorgesehen
Der Planbereich ist teilweise bereits mit Ein- bzw. Zweifamilienhäusern bebaut.
Die übrigen Flächen werden landwirtschaftlich genutzt und sollen nach den Entwicklungs-
vorstellungen künftig ebenfalls einer Wohnbebauung zugeführt vlerden. Das Plangebiet ist
als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Das Maß der baulichen Nutzung ist im wesentlichen bestimmt durch die festgesetäe Zahl
der zulässigen Vollgeschossä und die vorgegebenen Grund- und Geschoßfläch-enzahlen.
lm gesamten Plangebiet ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die GRZ von 0,4 ermöglicht auf
den Grundstücken eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern. Urn einer zrl großen
Versiegelung. e.ntgegenzuwirken, darf die zulässige GRZ durch die Grundfläche von Neben-
anlagen nicht überschritten werden.
lm Bireich der eingeschossig festgesetzten Bauweise ist auf die Ausweisung der GFZ ent-
sprechend der neuesten Gesetzgebung vezichtet worden.
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Die Planung ermöglicht die Bebauung der Grundstücke mit dem ortstypischen Einfamilien-
haus mit ausbaufähigem Dachgeschoß. Als Dachneigung wurde 45 " - 

's0 . festgesetzt
Die Geschoßzahl wurde für diesen Bereich auf 1 Vollgeschoß begrenzt, wobei die Bauweise
als Einzel- oder Doppelhaus festgesetä ist.
Um in diesen Bereichen übertriebenen Mietwohnungsbau zu vermeiden, wird die Zahl der
zulässigen Wohnungen je Gebäude begrenä.

Die dargestellten differenzierten Festsetzungen gestatten die Realisierung unterschied-
lichster individueller Vorstellungen. ln diesem Sinne wurden auch die durch Baugrenzen
markierten überbaubaren Flächen großzügig ausgewiesen. Die Nutzungs- und 

-Gestal-

tungsmöglichkeit der Grundstücke bleibt dadurch variabel. Nachbarliche lnteressen und
öffentliche Belange bleiben aber gewahrt

Die festgesetäe Bauweise mit Einzel- und Doppelhäuser und die begrenzten Aus-
nutzungsziffern kommen dabei den ökologischen Belangen entgegen. Die Möglichkeit einer
intensiven baulichen Nutzung wird insoweit eingeschränkt, wie dies für äin gesundes
Wohnen erforderlich ist. Dartiberhinaus wird niermit oer lanätichen Siedlungsstrüktur ent-
sprochen. Diei wird unterstützt durch diej besonderen eigens hierfür g,etioffenen Fest-
setzungen. Dem Anliegen, Baugelände sparsam zu nuüen, wird dadurch Rechnung
getnagen.
Die Beschränkung von Nebenanlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen soll
eine Zersiedlung verhindem. ln der Konsequenz wird damit die Absicht verfolgt, auf den
privaten Grundstücksflächen zusammenhängende Grtinbereiche zu schaffen. 

-Durch 
den

Jusammenhang erhalten sie auch ökologische Bedeutung. Damit wird auch den Belangen
von Natur- und Landschaft sowie dem Erhalt eines verträglichen Stadtklimas entsprochen.
Die Ausareisung von öffentlichen Verkehrsflächen ist auf ein Minimum reduziert; die somit
dern ruhenden Verkehr nur noch wenig Raum tassen. Der steigende private Bedarf ist im
privaten Bereich abzudecken.

lm Weslen wird das Plangebiet begrenä durch den Wasserlauf 1400. Es soll als offenes
Gewässer erhalten bleiben und soweit möglich für die Ableitung von Dachflächenwasser
genutä werden.
Entlang des Wasserlaufes trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zum Anpflanzen von
heimischen. sium91 und Sträuchern. Der Wässertauf entlang i"r str"e" litavi"no soff
ebenfalls wie der Wasserlauf Nr. 1410 aufgewertet werden. teOigticn wird für die geplante
Wohnbebauung im Osten je Grundstück eine Zufahrtsmöglichkeit in 3 m Breite g-eslattet.
Damit werden sowohl wassenechtliche als auch ökologischä lnteressen gewahrt.

Gestaltuno
Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen sind auf ein Minimum reduziert. Sie
beschränken sich darauf, städtebaulich gestalterische Auswüchse zu vermeiden. ln diesem
Anlie_gen sind s19 auch begnindet. Folgerichtig beschränken sie sich auch im wesenilichen
auf die für die Baukörperform maßgeblichen Faktoren. Die gewünschte Gestaltungsvielfalt
bleibt dabei erhälten. Die vorgesehenen Ausnahmeregelungän, wie in den texlich"en Fest-
setzungen unter Punkt lll Gestaltung beschrieben, gestatten dies, wobei lediglich noch
städtebauliche Aspekte - Bindung an Hausgruppen. zriberücksichtigän sind. - -'-.-

Die zur Gestaltung der Grundstücke getroffenen Festsetzungen sollen ein städtebaulich
zusammenhängendes Erscheinungsbild des Siedlungsbereichei sicherstellen. Dies ist sinn-
voll und vertretbar, zumal die individuellen Gestaltung+ und Nutzungsmöglichkeiten-ääs
Grundstückes nicht eingeschränkt werden. Es kommt aber dem landschaftspflegerischen
Anspruch entgegen, wonach das Landschaftsbild auch durch eine Besiedlung nicnimenr atsiunvermeidbar beeinträchtigt werden soll.
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3.3 Einqriff in Natur und Landschaft
Die durch die vorliegende Planung in Anspruch genommenen Flächen werden, soweit sie
nicht bereits bebaut sind, als landwirtschaftliche Flächen genutzt.
Der vorhandene bebaute Bereich ist mit Ein- bzw. Zwe-ifamilienhäusem bebaut. Die Frei-
flächen werden zur Zeil als Nutz- oder Ziergärten genutzt. Die Planung weist für diesen
Bereich eine überbaubare Grundstücksfläche aus. Sie sichert den Bestand und läßt in
angemessenem Umfang Erweiteru ngsmöglichkeiten zu.
Dieser Bereich kann somit für die Eingriffsregelung unberücksichtigt bleiben, da die Fest-
setzu ngen d es Beba-uungsglan es kei nen Eingriff darstellen.

Ziel der Planung ist, den durch die Planung unvermeidlichen Eingriff in Natur und Land-
schaft sowie Bodenversiegelung auf ein Minimum zu reduzieren 'und durch geeignete
Maßnahmen innerhalb des Siedlungsbereiches soweit wie möglich auszugleichen. Ausge-
gangen wird hierbei'von der Sicherung, Entwicklung und trrgänzung des Baum- und
Gehölzbestandes. Hinsichtlich des Versiegelungsgrades wird dies eneicht durch eine auf
das unbedingt notwendige Maß reduzierte Verkehrsplanung. Daniberhinaus wurde der
zulässige Versiegelungsgrad der einzelnen Grundstückb auf 4110 der Gesamtfläche
begrenzt. Dies ist sichergestellt durch die entsprechende Festsetzung der GRZ, wobei
Überschreitungen. durch eine entsprechende Bestimmung ausgeschiossen' sind. Dies
Planungsziel wird ergänzend unterstützt durch die Bestimmung, daß Garagenzufahrten und
nicht überdachte Abstellflächen in wasserdurchlässiger Bauweise zu erstellen sind. ln
diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, daß die Stadt Emsdetten ihre Abwasser-
satzung dahingehend geändert hat, daß die 5achflächenwässer auf dem eigenen Grund-
stück verrieselt werden können. Auf die Nutzung dieser Möglichkeit wird mit Nachdruck
gedrängt.

Sollten die Bodenverhältnisse dies nicht in allen Fällen zulassen, wird im Zuge der
Erschließungsplanung untersucht, inwieweit der das Plangebiet durchquerende Wasserlauf
und angrenzende Vorfluter unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange
geeignet sind, das anfallende Oberflächenwasser aufzunehmen. Hiermit sotl zumindest ein
wesentlicher Ausgleich für die unvermeidliche Versiegelung von Flächen ereicht werden.

Um den erforderlichen Ausgleich für den Eingriff in die Landschaft und den Naturhaushalt
sichezustetlen, enthält die Planung gezielte Ruflagen, die sowohl die einzelhen Wohn-
grundstücke' als auch den öffentlichen Verkehrsraum betreffen. Sie ergeben sich im
einzelneh aus den textlichen Feslsetzungen. Damit wird, soweit möglich und dem Bundes-
naturschutzgesetz folgend, ein Ausgleich unmittelbaf im Eingriffsraum ezielt. Dies kommt
auch den ökologischen Belangen wie Verbesserung des Stadtklimas und Harmonisierung
des Landschaftsbildes entgegen. Auf dierentsprechenden Ausführungen unter Pkt. 3.1 wird
hingewiesen. Beiden Rspekten wird damit im möglichen umfang Rechnung getragen.

Verkehr
Der Planberei ch ist weitestgehend erschtossen
Er wird im Süden vom Vennweg und im Osten von der Straße Frischholt tangiert. lm
Westen verläuft die Straße Lange-Water. Die zukünftige Bebauung nördlich des Veinweges
ist über ein Geh', Fahr- und Leitungsrecht zugunsten dieser Parzellen erschlossen.
lm Rahmeh der konkreten Ausbauplanung wird durch gestatterische Elemente eine ver-
kehrsberuhigte Verkehrsführung erfolgen.

Gninauslreisuno
An dem Straßenzug Vennweg sind Verkehrsgrünflächen geplant, die in einem Abstand von
10 m mit einem großkronigen Baum bepflanzt werden sollten.
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Ver- und Entsorqunq
Der Planbereich wird vom Zentralabwasserplan der Stadt Emsdetten erfaßt. Für die Beseiti-
gung der Schrnutzwä'sser bedarf es danach einer Erweiterung des vorhandenen angrenzen-
den Kanalisationsnetzes. Die verfügbare Kläranlage ist ausreichend dimensioniert. Wie
bereits unter Punkt 3.3 ausgeführt, wird im Rahmön der Erschließungsplanung untersucht,
Oberflächenwasser, soweit schadlos möglich, zu verrieseln oder in offene Vorfluter einzu-
leiten. Wenn erforderlich, kann dies aber auch durch Erweiterung des vorhandenen Kanal-
netzes, welches grundsätzlich als Trennsystem geführt werden soll, problemlos abgeleitet
werden.

Die lUlütl- tind Abfallbeseitigung erfolgt durch die städtischerseits geregelte Müllabfuhr. Die
einschlägigen Vorschriften finden dabei Beachtung.

Die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas wird durch die Stadtwerke Emsdetten sicher-
gesiellt, Hierfür bedarf es alierdings aucn einer ir*eiterung der vorhandenen Versorgung+
nelze. Die erforderlichen Kapazitäten können verfügbar gemacht werden. Die ansonsten
zuständigen Stellen für die Versorgung des Gebietes wie Telekom und Post werden im
Rahmen der Erschließung des Baugebietes rechtzeitig betpiligt.

lmrnissionsschutz
Südlich und westlich schließt der Bebauungsplan "Geriverbegebiet Neuenkirchener Straße"
an das Plangebiet an..Das angrenzende Gewerbegebiet ist bereits wegen der unmittelbar
angrenzenden vorhandenen Wohnbebauung nach Abstandsklassen gegliedert.

Altlasten
Das Altlastenkatasier der Stadt Emsdetten enthält keine Verdachtsflächen innerhalb des
Plangebietes.
Aufgrund der bekannten bisherigen Nutzung sind auch Belastungen nicht zu erwarten. Auf
weitere Untersuchungen kann daher verzichtet werden.

Denkmalsch utz und Denkmalpfl eEe
Sowe.|tb@twederDenkmalenochdenkmalwerteBausubstanz
oder Gebäudeteile. Auch über mögliche Bodendenkmale liegen keine Erkenntnisse vor.
Eine Voruntersuchung des Amtes für Bodendenkmalpflege zut Abgrenzung eines
vermuteten Uinentrieähofs "Heidenkerkhof ist negativ verlaufen. Besondere Schutz:
vorkehrungen sind daher nicht vorgesehen.

Bodenordnuna - Planfoloen
Die gesamten Flächen innerhalb des Planbereiches befinden sich in privatem Besitz.
Weitergehende Maßnahmen erübrigen sich somit. Dies gilt auch für das durch die Planung
bedingte zusätzliche Verkehrsaufkommen. lnsgesamt stellt die Planung eine ausgewogene
und geordnete Entwicklung dar.
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Kosten
Xosten fUr die Erschließung entstehen nicht, da der geplante Stichweg als
Privaterschließung geregelt wird.

Emsdetten, im August 1996
Stadt Emsdetten
Der Stadtdirektor

mt-

Techn. Beigeordneter

Die vorstehende Begrundr,rng hat gemäß S 3 (2) eaüCe in derZeit vom

30. September 1996 bis 30. Oktober 1996

öffentlich ausgelegen.

Emsdetten , den 27.O1.1997

r

Der Stadtdirektor
I


